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einunter alſchen Namen.) Schnellauf,
neuangeſtellter Stadtkaplan, einem ormittag die zwei
Brautpaare 6  ohann Groß—Anna Kurz und Kaſpar Grün —Fran⸗
ziska Schwarz Traualtar einzuſegnen. Beide Brautpaare 9E
hörten dem Arbeiterſtande und einander ziemlich ähnlich
m Czug auf röße, eidung und eſichtszüge. Bei der dreimaligen
Verkündigung den drei vorhergehenden Sonntagen der
Herr Kaplan E zuerſt das Brautpaar Johann Groß—Anna Kurz
und darauf das andere rautpaar erwähnt. Herr Schnellauf
üherdies em nicht beſonders treues Perſonengedächtnis. Das Un
glück wollte NUn, daß Heiratstage mn der ruhe zue das zweite
Brautpaar Kaſpar Grün —Franziska Schwarz ſich mit zwei Zeugen
zur Trauung einſtellte. Beim En flüchtigen Anblick der rau
Cuteé drängen ich unſerm errn Schnellauf die Namen des erſten
Brautpaares auf, und mn der feſten Meinung, EL habe das Brautpaar
Johann Groß—Anna Kurz vor ich, beginnt Er, ohne nach dem
Namen der Brautleute fragen, die Trauungszeremonien. Nach
dem Einleitungsgebet macht EL die EUute aufmerkſam, ſie mögen
ihm jetzt einzeln der ethe nach auf die Er rage 0  IU 7 auf die
zweite und dritte Frage Y verſpreche C5* antworten Dann ſpri

nach der Anleitung de Rituale „Bräutigam 0  ohann Groß,
antworten Sie miu auf leſe Fragen ſt EeS hr wohlbedachter,
freier und ernſter ille, die hier gegenwärtige Anna Kurz
Ordnung unſerer Utter, der eiligen Kirche, zUm rechtmäßigen
Eheweibe nehmen?“ 74  10 7 antwortet der Bräutigam Kaſpar
Grün, der m dieſem feierlichen Augenblick die Namen überhört und
eine Aufmerkſamkeit auf die ſehr eſtimm gebende Ant
brt IFe  70 konzentriert Dieſelbe Namensverwechſlung wieder—
holt ſich dann weiter bei en Fragen, ohne daß irgend jemand
Einſpruch erhöbe. A, elbſt beim formellen Ehekonſens wirken
die Worte des Herrn Kaplans „Bräutigam! Sprechen Sie miu

7⁴ wie eine Suggeſtion auf den tölpelhaften und
ſehr aufgeregten Bräutigam, daß dieſer dem errn Kaplan
getreulich nachſpricht Y Johann Groß nehme dich Anna Kurz

iemit meinem rechtmäßigen Eheweibe 7.⁰ ohne ſich der
Die ſchüchterneNamensverwechſlung recht bewußt werden

Braut mer zwar das Auffallende und Ungehörige dieſer Namen,
doch ſie Unterdrückt bald jeden Zweifel beim Gedanken „Wenn's
ihm recht iſt, muß ES auch mir recht ſei

7⁰ Und ſo ird der Ehekonſens
beiderſeits Uunter ganz alſchen Namen gegeben, ohne daß der Herr
Kaplan irgend vonm Irrtum emerkt Erſt eine Stunde

eine Anwendung ſolcher Mittel pflegt heutzutage nicht ſtattzufinden, weil
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ſpäter nach dem Weggang der erwähnten Brautleute kommt da
andere Brautpaar nd da ſtellt EeS ſich gleich bei der erſten
heraus, daß Herr Schnellauf die Namen der früheren Brautleute
mit den Namen dieſes Brautpaare verwechſelt

Schon nach einigen 0  en verfeinden ſich die eéleute Kaſpar
Grün und Franziska Schwarz Da ſucht einer der Zeugen etztere

überreden, ſie möge die Ehe für nichtig erklären laſſen, da CI
Brautleute, wie EeS wirklich ezeugen könne, Unter fa  en Namen
geheiratet hätten. Franziska Schwarz beſtätigt dieſelbe Ausſage vor
dem Herrn Pfarrer und bittet Um Aufklärung Iu etreff der Gültigkeit
threr Ehe Auch der Herr Kaplan eſteht nun dem Errn Pfarrer,
wie EeS 3zul Verwechſlung der Namen gekommen ſei, behauptet aber,
EeS ſei gar nicht der Gültigkeit des Ehekonſenſe zweifeln; des
90 habe auch nachträglich die Sache auf ſich beruhen laſſen
Sa ſoll der Herr Pfarrer tun?

Der er unglaubliche und doch der Wirklichkeit nacherzählte
Ehefall iſt nach den für den Ehekonſens maßgebenden Prinzipien

löſen. enbar hat nun dieſer Ehekonſens alle Ur Gültigkeit
erforderlichen Eigenſchaften iſt innerlich, frei, gegenſeitig und
hinlänglich Urch em äußeres Zeichen (tunde Höchſtens waäre
die volle Freiheit esſelben angeſichts des unterlaufenen Irrtums
In betreff der Namen näher arzutun. Doch ſelbſt wenn die Brautleute
un ezug auf den Namen wirklich geirr hätten, wäre doch kein Zweifel

der Gültigkeit der Ehe vorhanden. Denn da gilt die Bemerkung
Aichners „Attamen (Iirea SOlum IIOIMLEeII 101I rritat matri—
monium, quia nihilominus Sufficiens COSeIllSUS IN PDersonaln adesse
potest I nominum 110II obstat, dum de COTPOTE C(Constat“
(Compendium iuris éCCl. ed §167, 1) Aichner beruft ſich QObet
auf eine Entſcheidung der 0Ota Romana vom ärz 1615 ud
auf das römiſche Recht (Oppian. 1I 114 Alioquin dig 4.9 Doch
Iun Wahrheit iſt der innere Irrtum In etreff der (amen NuL beim
Herrn Kaplan vorhanden; und Unter Vorausſetzung der rechtmäßigen
Delegierung desſelben iſt auch E ſeine ſiſtenz ganz gewiß gültig.
Bei den rautleuten errſcht nur em äußerer, un thren Worten un
gegebener V  rrtum, em rein äußeres Mißverſtändnis, das ſich
beim Bräutigam Qus der teilweiſen Unachtſamkeit, bei der Braut
Qaus der äußeren Nachahmung des Bräutigams un der Wiederholung
der vom Herrn Kaplan vorgeſprochenen Namensverwechſlung
AT Bei QAlledem iſt der Ehekonſens dennoch beiderſei weſentlich
em vollkommen freier, mit der notwendigen Ueberlegung und
vollkommenen Zuſtimmung geſetzter und auch äußerlich Uunter dieſen
Umſtänden völlig klar und beſtimmt geäußerter Willensakt Bräutigam
und rau eſtimmen jeder einzeln owohl ſich ſelbſt als auch den
mitkontrahierenden Teil durch die Worte des Ehekonſenſus 2  ch

nehmée dich zum eweibe (zum Manne)“, und enn
auch Qus erſehen und Perplexität alſche Namen hinzugefügt werden,
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E wird dadurch die vorherrſchende Hauptintention leſe
wärtige n als Eheteil auch äußerli beſtimmen nicht auf
gehoben

Schwieriger würde die Sache ſich reilich verhalten enn IN
den Trauungszeremonien die hier Arti Brautleute
weder durch die Pronomina „ich, dich oder Sie“ noch durch die
beim Ehekonſens üblichen Zeichen des gegenſeitigen ande
druckes und der gegenſeitigen Reichung des Vermählungsringes
umittelbar als Ehekontrahenten bezeichnet QAV Das äußere

Zeichen muß nämlich derart ſein daß „kein (vernünftiger) Zweifel
ber die Gültigkeit der Ehe entſtehen kann  7. So Génicot .—
457 55 der ſich auf den Kanoniſten Schmalzgrueber (in
11 275 beruft Letzterer rklärt dort daß die Aeußerung des Ehe
konſenſes durch Worte und für ſich zwar nicht notwendig, noch
auch allgemein eng vorgeſchrieben iſt daß ſie aber dennoch M 9e
wiſſen Fällen zur Vermeidung des Aergerniſſes und jede Zweifels
an der Gültigkeit des Kontraktes unter Todſünde erfordert ſein kann

Dann behandelt Schmalzgrueber (n 77 die für unſeren Fall
berückſichtigende rage „Quid potissimum Spectandum 811

Verbis DET Juae (Ontrahentes COnSenSUIII eXprimunt? Er
antwortet „Potius 81 spectanda nntenti0o Jualll SensuS Verborum
Jula Verba mtentlioOnl Jdeserviunt Et IIOII mtentlo Verbis guae
SOlum nventa sunt Ut PeT ntentionem SualIII Julsque eXPrIma
Et IIIC 81 mitentio 681 qualiacumque s8int Verba fOrO 60H—
Sclentiae t Deo nulla sponsalium aut matrimonlII Obligatio
Oritur t COntrario 81 81 mtentIO COntrahendl atrimonlum

manifestatur Extern0 aliquo t tali Ut amb0 COntra-—
hentes intelligant IMutuo lle COntrahere atrimonlum 10
SatiSs SST. refert guAE Verba apposuerint So Urteilt EL mi
Sanchez und Pirhing Er macht dann allerdings die Einſchränkung
„DIII 1 f0rO 6Oonscientlae AIII fOro extern0o 81 de Ver-
orum mnterpreétatione dubitetur I0OII Statur mntentionl (COntra—
hentium quia QAEeGC Ececlesiam latet) Sed miterpretatio facienda
681 8SeCundum oquendi SIVGS SEIISU gu
COmmuniter recte intelligentibus accipluntur me Ausnahme
läßt nur gelten erwieſen iſt daß die Brautleute beim Ehe
kontrakt Ene andere (widerſtrebende) Abſicht hatten

Doch ſt beachten daß Schmalzgrueber hier nicht von der
Namensverwechſlung, ſondern vonm Wortlaut des formellen Ehe
kontraktes re Nun iſt aber der Sinn des vonn errn Raplan
irrtümlich Unter alſchen Namen vorgeſprochenen und von den gegen
wärtigen Brautleuten! Czug auf dieſe falſche Namen unabſichtlich
und mehr mechaniſch, bn jedoch frei und mit Ueberlegung nach⸗
geſprochenen formellen Ehekonſenſes Unter dieſen Umſtänden für

undeingeweihte Zuhörer, die richtig Urteilen, kaum zweifelhaft;
* gilt auch hier der anfangs erwähnte Grundſatz: „Error
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Solum IIOII rritat matrimonium““, da 10 doch jedermannerkennt, daß die hier In eigener Perſon ſprechenden und einander
den Ehekonſens herſagenden Brautleute einander heiraten wollen
Vollends iſt jeder Zweifel ausgeſchloſſen, außerdem noch die
Kontrahenten, wie mn unſerem Falle, andere untrügliche äußereZeichen und Worte hinzufügen, wodurch ſie ſowohl ſich ſelbſt als
auch den formellen Ehekonſens in ganz beſtimmter Elſe kennzeichnen.Der Herr Pfarrer hat Omi als Schiedsrichter Emn Dreifaches

tun Wird dem Urteil ſeines Herrn Kaplans mn ezug aufdie Gültigkeit des Unter alſchen Namen hier gegebenen Ehekonſenſesbeipflichten; zugleich ird er jedo dem Herrn Schnellauf den
väterlichen Rat erteilen, mit größerer Umſicht und Bedächtigkeitbei ſo wichtigen Amtspflichten vorzugehen, ſich nicht allzuviel aufſein chwaches Perſonengedächtnis verlaſſen und em nderes Mal
eventuell vor der Trauung direkt wieder nach dem Namen der
Brautleute fragen; ird die Frau Franziska Schwarz m
gütiger Weiſe elehren, wie ſie nicht Iim mindeſten der Gültigkeitder mit Kaſpar Grün eingegangenen Ehe zweifeln darf, nachdemſie auch bei der Heirat und unmittelbar nach derſelben mit Rechtleſe Ueberzeugung gehabt und durch das Zuſammenleben mit ihremManne Ur Schau gen hat Die Namenverwechſlung ſei hiereine ganz Unfreiwillige eweſen; und die einander heiratendenPerſonen Elen auch ohne Nennung ihrer Namen ganz klar und be
ſtimmt bezeichnet geweſen. Sie mög  6 ſich alſo ausſöhnen mit
ihrem Manne, der durch das unauflösliche Eheband Hit ihr etrautſei; dem böswilligen und Zwietracht ſtiftenden Zeugen aber ird
der Herr Pfarrer m väterlichem Ernſte zureden, möge nicht weiter
den Helfershelfer Satans pielen, und wie bei der Heirat ſelbſt
nicht der Gültigkeit der Ehe gezweifelt noch auch widerſprochehebe, ſo möge auch jetzt ſich ruhig verhalten.

Sarajevo. Bock
VI Zur Beichtvaterfrage in Männerorden.) me. Abends,

als Raimundus Studiertiſche bei ſeiner altertümlichen am
aß, lopfte EeS der D  ür,, und herein trat der Pförtner mit einem
Brief des Provinzobern folgenden Inhalts:

Euer Hochwürden! Teuerſter Mitbruder! Sicherlich aben Sie
im Septemberheft der (t½ Apostolicae Sedis von 1913, VOI W.
Num 13, PA. 431, die neueſten Beſtimmungen ber die Befugnis
UM Beichthören männlicher Ordensperſonen geleſen Durch mannig⸗
fache Anfragen ſehe ich mich veranlaßt, diesbezüglich nähere Weiſungen
n meine Untergebenen richten. Hiebei mo te ich Ihren be⸗
vährten Rat nicht miſſen, und erſuche Sie Ata  en .  ber
folgend  —  2 Punkte:

Inwieweit ird durch das obige Detret die Exemption unſerer
Ordensgenoſſenſchaft außer geſetzt?


